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•  Erarbeitung von Plänen für die Betriebsabläufe an 
Bord

•  Vorbereitung auf Notfallsituationen

•  Berichte über und Analyse von Unfällen, gefährlichen 
Vorkommnissen und Fällen der Nichteinhaltung ein-
schlägiger Vorschriften

•  Instandhaltung von Schiff und Ausrüstung

•  Dokumentation

•  Überwachung der Einhaltung des Konzepts für die 
Organisation von Sicherheitsmaßnahmen sowie 
Überprüfung und Auswertung dieses Konzepts durch 
den Betreiber

Das Handbuch kann in einer Abfolge der oben genannten 
Elemente aufgebaut werden. Es ist jeweils pro Element zu 
beschreiben, wie diese vom Betreiber und an Bord des 
Schiffes umgesetzt werden. Wo es notwendig ist, können 
Verfahren oder Anweisungen mit Checklisten oder ande-
ren Formblättern „untermauert“ werden.

Bei der Erstellung des Handbuchs sind die folgenden 
Prinzipien zu berücksichtigen:

•  Der Umfang sollte den Gegebenheiten des Schiffs-
betriebs entsprechen.

•  Verfahren, Anweisungen und Checklisten sind in ein-
facher und verständlicher Form zu erstellen.

•  Die Besatzung soll in die Erstellung des Handbuchs 
involviert werden.

Die einzelnen Elemente

Grundsätzliche Aussagen des Betreibers zu den Themen 
Schiffssicherheit und Meeresumweltschutz

Diese Erklärung ist das Fundament eines jeden Betriebs-
sicherheitssystems. In diesem „Passageplan“ wird be-
schrieben, welche Ziele der Betreiber verfolgt und mit 
welchen Maßnahmen diese erreicht werden sollen. Zur 
Gewährleistung einer sicheren Schiffsbetriebsführung 
sind u. a. folgende Ziele zu verfolgen: 

•  Einführung sicherer Verfahrensweisen für den Schiffs-
betrieb und Gewährleistung der Sicherheit bei allen 
Tätigkeiten (an Land und) an Bord

•  Bewertung aller für das Schiff, Personen an Bord und 
die Umwelt identifizierten Risiken und Einrichtung 
entsprechender Sicherheitsmaßnahmen  

•  Eine kontinuierliche Verbesserung der Fähigkeiten 
der am Schiffsbetrieb beteiligten Personen zur Um-
setzung von Sicherheitsmaßnahmen, hierzu gehört 
auch die Vorbereitung auf Notfallsituationen in den 
Bereichen Schiffssicherheit und Meeresumwelt-
schutz

Die Erklärung sollte weiterhin eine Aussage beinhalten, 
dass durch das Betriebssicherheitssystem sichergestellt 
wird, dass alle verbindlichen Regeln und Rechtsvorschrif-
ten eingehalten und neue Erkenntnisse im Bereich der 
Schiffssicherheit berücksichtigt werden. Geeignete Maß-
nahmen sind festzulegen, die das Erreichen der gesetzten 
Ziele unterstützen. Die Erklärung sollte durch den haupt-
verantwortlichen Betreiber unterschrieben werden. Es ist 
sicherzustellen, dass die Erklärung auf allen Ebenen ver-
standen, umgesetzt und eingehalten wird.

Nr. 123 Bekanntmachung der Berufsge-
nossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik Telekommunikation 
zur  Umsetzung und Weiterentwick-
lung von Systemen für die Organi-
sation von Sicherheitsmaßnahmen 
(Betriebssicherheitssystemen) an 
Bord von Traditionsschiffen

Die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Lo-
gistik Telekommunikation, Dienststelle Schiffssicherheit 
hat einen Leitfaden für die Umsetzung von Betriebssi-
cherheitssystemen an Bord von Traditionsschiffen ent-
wickelt.

Nachfolgend wird der Leitfaden veröffentlicht.

Hamburg, den 19. Juli 2016

Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft  
Post-Logistik Telekommunikation 

Dienststelle Schiffssicherheit 
U. Schmidt 

Dienststellenleiter

Leitfaden für die Umsetzung von Betriebssicherheits-

systemen an Bord von Traditionsschiffen

Allgemeines

Dieser Leitfaden soll die Betreiber von Traditionsschiffen 
bei der Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung 
eines geeigneten und „maßgeschneiderten“ Systems für 
die Organisation von Sicherheitsmaßnahmen (Betriebs-
sicherheitssystems) auf der Grundlage des Internationa-
len Code für Maßnahmen zur Organisation eines sicheren 
Schiffsbetriebes und Verhütung der Meeresverschmut-
zung (ISM-Code) unterstützen. 

Ziel der Umsetzung eines Betriebssicherheitssystems auf 
Traditionsschiffen ist es, an Bord der Schiffe ein hohes 
Niveau an Sicherheit und Umweltschutz zu erreichen und 
beizubehalten. Dabei sollen auch Abweichungen von mo-
derner Technik durch organisatorische Maßnahmen er-
setzt werden, damit ein gleichwertiger Sicherheitsstatus 
erreicht wird, ohne den historischen Charakter des Schif-
fes zu beeinträchtigen.

Das Handbuch

Die Unterlagen, die der Darstellung und Umsetzung des 
Betriebssicherheitssystems dienen, können in einem Be-
triebssicherheitshandbuch zusammengefasst werden. 
Die folgenden Elemente des ISM-Code sind sinngemäß 
anzuwenden. 

•  Grundsätzliche Aussagen des Betreibers zu den The-
men Schiffssicherheit und Meeresumweltschutz

•  Verantwortung und Weisungsbefugnisse innerhalb 
der Betreiberorganisation

•  Durchführungsbeauftragter

•  Verantwortung und Weisungsbefugnisse des Kapi-
täns

•  Materielle und personelle Voraussetzungen
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•  der Betreiber stets für eine sichere Besetzung der 
Schiffe in allen Situationen des Schiffsbetriebs sorgt.

Es sind Anweisungen zu erstellen, die sicherstellen, dass 
neue oder beförderte Besatzungsmitglieder ordnungsge-
mäß in Ihren Aufgabenbereich eingewiesen werden. Die 
Einweisung kann anhand einer Checkliste dokumentiert 
werden und sollte folgende Elemente berücksichtigen:

•  Rettungsmittel, Brandschutz- und Sicherheitsausrüs-
tung an Bord

•  Aufgaben in der Sicherheitsrolle

•  Aufgaben während des Schiffsbetriebs

Es ist sicherzustellen, dass alle Personen, die in das Be-
triebssicherheitssystem involviert sind, den notwendigen 
Schulungsbedarf vermittelt bekommen. Dies beinhaltet:

•  Inhalte des Betriebssicherheitssystems

•  Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften, Regeln 
und Richtlinien

•  zu vermittelnde Ausbildung, welche während der 
Durchführung von Sicherheitsübungen festgestellt 
wird

Erarbeitung von Verfahren für die Betriebsabläufe an Bord

Innerhalb des Betriebssicherheitssystems sind wichtige 
Betriebsabläufe festzulegen. Für diese Betriebsabläufe 
sind einfache und verständliche Verfahren zu erstellen. 
Hierzu können zählen:

• Reisevorbereitung

• Seeklarmachen von Brücke und Maschine

• Wachbetrieb

• Bunkern

• Behandlung von Schiffsmüll

• Registrierung und Einweisung von Gästen

• Ankern

• Arbeiten in der Takelage/Segelbedienung

Im Rahmen einer regelmäßigen Risikobewertung ist fest-
zulegen, ob neue Verfahren notwendig sind oder ob be-
stehende Verfahren ergänzt bzw. geändert werden müs-
sen. Verfahren können zur Unterstützung mit Checklisten 
und Ablaufschemata kombiniert werden. Checklisten 
können z. B. benutzt werden für:

• Arbeiten, die selten durchgeführt werden 

• Wartungsarbeiten

•  Kritische Situationen oder Abläufe (z. B. Verschluss-
zustand oder Bunkern)

• Notfälle

Vorbereitung auf Notfallsituationen

Im Betriebssicherheitssystem sind möglicherweise eintre-
tende Notfallsituationen zu identifizieren. Für diese Not-
fälle sind entsprechende Notfallpläne einzuführen. Aus 
diesen Plänen muss hervorgehen, wie in Notfallsituationen 
durch die Besatzung und ggf. durch die Landorganisation 
zu reagieren ist. Im Rahmen einer regelmäßigen Risiko-
bewertung ist festzulegen, ob neue Notfallpläne notwen-
dig sind oder ob bestehende Pläne ergänzt bzw. geändert 
werden müssen. Notfallsituationen können u. a. sein:

• Grundberührung

• Kollision/Wassereinbruch

Verantwortung und Weisungsbefugnisse innerhalb der 
Betreiberorganisation

Für alle Personen, die Tätigkeiten mit Auswirkungen auf 
die Schiffssicherheit und den Meeresumweltschutz aus-
führen, überwachen oder anordnen, sind die Zuständig-
keiten und Weisungsbefugnisse schriftlich in Aufgaben-
beschreibungen festzuhalten. Wenn notwendig, und um 
die gegenseitige Zuordnung herauszuheben, kann ein 
Organigramm in das Handbuch eingefügt werden.

Durchführungsbeauftragter

Durch den Betreiber ist ein Durchführungsbeauftragter 
mit direktem Zugang zu dessen Hauptverantwortlichen zu 
benennen. Der Durchführungsbeauftragte sollte, wenn 
möglich, zur Landorganisation gehören. Er fungiert als 
Verbindungsstelle zwischen Schiff und Land, ist direkter 
Ansprechpartner für alle Aspekte bezogen auf Schiffssi-
cherheit und Meeresumweltschutz und ist u. a. zuständig 
für die Überwachung der Umsetzung des Betriebssicher-
heitssystems. Der Durchführungsbeauftragte ist zu be-
nennen. Seine Aufgaben sind in einer Aufgabenbeschrei-
bung zu dokumentieren. Ist eine Landorganisation nicht 
vorhanden, so ist die Funktion des Beauftragten durch ein 
zu benennendes Besatzungsmitglied wahrzunehmen. 
Dies kann auch der Schiffsführer/Kapitän sein.

Verantwortung und Weisungsbefugnisse des Kapitäns

Innerhalb des Betriebssicherheitssystems sind die Ver-
antwortlichkeiten des Kapitäns unmissverständlich und 
schriftlich in seiner Aufgabenbeschreibung festzulegen. 
Dazu gehören: 

•  Umsetzung der Erklärung des Betreibers zu den The-
men Schiffssicherheit und Meeresumweltschutz

•  Motivierung der Besatzung zur Beachtung dieser Er-
klärung

•  Erteilung sachdienlicher Anordnungen in einfacher 
und unmissverständlicher Formulierung 

•  Überwachung der Einhaltung der festgelegten Anfor-
derungen 

•  Regelmäßige Überprüfung des Betriebssicherheits-
systems auf möglichen Änderungsbedarf (Master‘s 
Review)

Das Betriebssicherheitshandbuch muss eine unmissver-
ständliche Aussage enthalten, die zum Ausdruck bringt, 
dass der Kapitän die alleinige Zuständigkeit und Ent-
scheidungsbefugnis (Overriding Authority/übergeordnete 
Weisungsbefugnis) für sämtliche Maßnahmen hinsichtlich 
Schiffssicherheit und Meeresumweltschutz besitzt. Das 
Master‘s Review soll mindestens einmal jährlich durch-
geführt werden.

Materielle und personelle Voraussetzungen

Das Handbuch soll Angaben beinhalten, dass 

•  der Kapitän zur Wahrnehmung seiner Aufgaben be-
fähigt ist,

•  der Kapitän mit dem Betriebssicherheitssystem ver-
traut ist und alle notwendige Unterstützung zur Wahr-
nehmung seiner Pflichten erhält,

•  das Schiff gemäß den geltenden Besetzungsvor-
schriften besetzt wird,
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Zusätzliche Wartungsmaßnahmen für kritische Ausrüs-
tung können sein:

•  regelmäßige Überprüfung von Alarmeinrichtungen

•  vorbeugende Wartung von sensiblen Bauteilen/Ein-
richtungen

•  wechselnder Betrieb der Bereitschafts-/Reserveanlagen

•  Analyse von Schmier- und Heizölen

•  Reinigung von Filteranlagen

•  Besichtigungen/Überprüfungen in geeigneten Inter-
vallen

Dokumentation

Durch Anweisungen ist sicherzustellen, dass alle zum Be-
triebssicherheitssystem gehörenden Unterlagen regelmä-
ßig (z. B. in der Wintersaison) geprüft werden. Dies schließt 
ein, dass

•  gültige Unterlagen in allen in Betracht kommenden 
Örtlichkeiten bereitliegen,

•  Änderungen von Unterlagen durch entsprechend er-
mächtigte Personen geprüft und genehmigt werden, 
und

•  nicht mehr gültige Unterlagen unverzüglich entfernt 
werden.

Überwachung der Einhaltung des Betriebssicherheits-
handbuchs

Um festzustellen, ob die durchgeführten Maßnahmen an 
Bord mit den Vorgaben aus dem Betriebssicherheitssystem 
übereinstimmen, sind regelmäßig interne Audits durchzu-
führen. Die Audits sind in Intervallen durchzuführen, die 
zwölf Monate nicht überschreiten. Bei außergewöhnlichen 
Umständen kann dieses Intervall um nicht mehr als drei 
Monate ausgedehnt werden. Die Gründe für die Über-
schreitung des Zeitfensters sind zu dokumentieren. 

Über das interne Audit ist ein Bericht zu erstellen. Für 
festgestellte Abweichungen sind Korrekturmaßnahmen 
vorzuschlagen, die innerhalb eines festzulegenden Zeit-
rahmens umzusetzen sind.

Das Betriebssicherheitssystem ist durch den hauptver-
antwortlichen Betreiber mindestens einmal im Jahr im 
Rahmen eines Management-Reviews zu bewerten. Dabei 
sind zu berücksichtigen:

• Ergebnisse aus den internen Audits

•  gemeldete Unfälle, gefährliche Vorkommnisse und 
Abweichungen

•  sonstige Vorschläge durch am Schiffsbetrieb betei-
ligte Personen

•  Ergebnisse aus dem Master‘s Review

Werden während des Reviews Mängel am Betriebssi-
cherheitssystem festgestellt, so sind unverzüglich ent-
sprechende Korrekturmaßnahmen festzulegen und um-
zusetzen. Alle betroffenen Personen sind über das 
Ergebnis der Bewertung des Betriebssicherheitssystems 
zu unterrichten.

Der Betreiber verpflichtet sich, andere Parteien regelmä-
ßig hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen an das 
Sicherheitsmanagementsystem zu überprüfen, wenn die-
se ISM-relevante Aufgaben für den Betreiber übernom-
men haben.

• Feuer an Bord

• Verlassen des Schiffes

•  Mann über Bord/Abbergen von Personen aus dem 
Wasser

• Unfälle der Besatzung oder Gäste

• Verschmutzung der Meeresumwelt

•  Hilfeleistung für andere Schiffe in Notfallsituationen

• Notschleppverfahren

Für das regelmäßige Durchführen von Sicherheitsübun-
gen ist ein Übungsplan aufzustellen. Die Notfallpläne sind 
in den Übungsplan mit aufzunehmen und in geeigneten 
Zeitabständen zu üben. Um in Notfällen Unterstützung 
durch die Landorganisation zu erhalten, sind die relevan-
ten Notfallrufnummern in das Handbuch mit aufzuneh-
men.

Berichte über und Analyse von Unfällen, gefährlichen Vor-
kommnissen und Fällen der Nichteinhaltung einschlägiger 
Vorschriften

Es ist durch Anweisungen sicherzustellen, dass Unfälle, 
gefährliche Vorkommnisse, Beinahe-Unfälle und Abwei-
chungen vom Betriebssicherheitssystem dokumentiert 
(z. B. Schiffstagebuch oder Berichtsformular) und gemel-
det werden. Die Vorfälle sind zu untersuchen, zu bewerten 
und zu analysieren. Dies dient dem Ziel, die Fehlerursache 
festzustellen und durch das Festlegen von entsprechen-
den Korrekturmaßnahmen, die Fehlerquelle zu beseitigen. 
Zusätzlich sind auch präventive Maßnahmen umzuset-
zen, die ein Wiederauftreten des Ereignisses vermeiden. 
Die Umsetzung und Wirksamkeit der Korrekturmaßnah-
men sind durch die zuständige Person zu überwachen.

Instandhaltung von Schiff und Ausrüstung

Für die folgenden Bereiche sind die Instandhaltung zu be-
schreiben und geeignete Wartungspläne (z. B. in tabella-
rischer Form) zu erstellen:

• Deck

• Maschine

• Sicherheitsausrüstung

Im Rahmen der Wartungsplanung sind die Besichtigungs-
intervalle sowie die für die Wartung verantwortlichen Per-
sonen festzulegen. Des weiteren ist sicherzustellen, dass 
festgestellte Mängel gemeldet und die zur Abstellung not-
wendigen Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden.

Kritische Ausrüstung, welche bei einem plötzlichen Funk-
tionsausfall zu einer gefährlichen Situation führen kann, 
ist gesondert festzulegen. Zur Sicherstellung der Zuver-
lässigkeit dieser Ausrüstung sind zusätzliche Wartungs-
maßnahmen festzulegen. Im Rahmen einer regelmäßigen 
Risikobewertung ist festzulegen, ob Änderungen an der 
Liste der festgelegten kritischen Ausrüstung notwendig 
sind. Kritische Ausrüstung kann in den folgenden Berei-
chen vorhanden sein:

• Alarme

• Antrieb und Rudermaschine

• Sicherheitsausrüstung

• Stromversorgung
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Zeugniserteilung und regelmäßige Überprüfung

Die Dienststelle Schiffssicherheit zertifiziert die Betriebs-
sicherheitssysteme von Traditionsschiffen und erteilt hier-
für ein Zeugnis über die Erfüllung der einschlägigen Vor-
schriften (DOC) für die landseitige Organisation sowie ein 
Zeugnis über die Organisation von Sicherheitsmaßnah-
men (SMC) für das Schiff. Das DOC und das SMC haben 
eine Laufzeit von maximal fünf Jahren. Zur Aufrechterhal-
tung der Gültigkeit der Zeugnisse, sind für das DOC jähr-
liche Überprüfungen und für das SMC eine Zwischenüber-
prüfung durchzuführen. Die regelmäßigen Überprüfungen 
werden nach Maßgabe der Punkte 13 und 14 des Teils B 
des ISM-Codes durchgeführt. 

Es besteht die Möglichkeit, anstelle der jährlichen Über-
prüfungen der landseitigen Organisation vor Ort eine 
Selbstbewertung durchzuführen. Dazu ist der Vordruck 
„Self Assessment Form“ auszufüllen und zusammen mit 
den geeigneten Unterlagen an die Dienststelle Schiffssi-
cherheit, Referat ISM, zu senden. Die 2. oder 3. jährliche 
Überprüfung wird nicht als Selbstbewertung, sondern in 
Kombination mit der Zwischenüberprüfung des Sicher-
heitsmanagementsystems an Bord des Schiffes durch-
geführt.

Die Dienststelle Schiffssicherheit behält sich ausdrücklich 
vor, anstelle oder nach Einreichen der Self Assessment 
Form eine Überprüfung der landseitigen Organisation 
durchzuführen.

Kontakt:

Dienststelle Schiffssicherheit
BG-Verkehr
Referat ISM/ILO
Telefon: 040/36 137-213
Telefax: 040/36 137-295
Email: ism@bg-verkehr.de 
http://www.deutsche-flagge.de/de/sicherheit/ism-code

(VkBl. 2016 S. 533)


